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Vernehmlassung zur Teilrevision des Strafvollzugsgesetz (StVG) 

 

 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Sehr geehrte Damen und Herren Regierungsräte 

Sehr geehrter Herr Landschreiber 

 

Zur vorgeschlagenen Teilrevision des Strafvollzugsgesetzes gemäss RRB 779 des Regie-

rungsrates vom 27. November 2018 nehmen wir innert der angesetzten Vernehmlas-

sungsfrist wie folg Stellung: 

 

Die vorgeschlagenen Änderungen erachten wir alle als sinnvoll. Sie drängen sich zumeist 

aufgrund der Revision der bundesrechtlichen Normen sowie zur Schaffung von klareren 

Rechtsgrundlagen auf. Namentlich die Möglichkeit der Sicherheitshaft im Hinblick auf 

nachträgliche Entscheide des Gerichts ist wichtig. So kann verhindert werden, dass Verur-

teilte, von welchen eine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgeht, in Freiheit entlassen werden 

müssen. In solchen Fällen kann sich eine Anordnung der Sicherheitshaft aufdrängen, was 

bis anhin – wenn kein anderer Haftgrund gegeben war - nicht möglich war. Es ist aller-

dings zu begrüssen, wenn auch der Bund in diesem Punkt tätig wird. Denn es erscheint 

uns nicht restlos klar, ob die Kantone gestützt auf die Bundesverfassung in diesem Punkt 

überhaut legiferieren dürfen. Bis der Bund die entsprechende Rechtsgrundlage geschaf-

fen hat, macht es aber Sinn, die Sicherheitshaft im Rahmen des Straf- und Massnahme-

vollzuges in der kantonalen Strafvollzugsgesetzgebung zu regeln. 
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Auch die Eingliederung der Bewährungshilfe in das Amt für Justiz und die Umbenennung 

des zuständigen Amtes in „Vollzugs- und Bewährungsdienst“ drängt sich auf. Sie bringt 

Verbesserung in den Abläufen und hat auch Vorteile für die Betroffenen, welche in Zu-

kunft bei Vollzugsfragen nur noch mit einem Amt zu tun haben. 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrter Herr Landammann und sehr geehrte Damen und Herren 

Regierungsräte, für die Möglichkeit zur Vernehmlassung. 

Freundliche Grüsse 

CVP Nidwalden 

 

 

 

 

 

Therese Rotzer 

Parteipräsidentin und 

Fachgruppenpräsidentin 

  

 


